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Staatliche Förderung der Mittagsbetreuung und verlängerten Mittags-
betreuung an Grund- und Förderschulen ab dem Schuljahr 2023/2024 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

die Angebote der Mittagsbetreuung an Grund- und Förderschulen leisten 

bereits seit vielen Jahren einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der 

schulischen Betreuungsmöglichkeiten im Anschluss an den Unterricht. In 

Bayern besuchen derzeit rund 80.000 Kinder eine Mittagsbetreuung unter 

staatlicher Schulaufsicht nach Art. 31 Abs. 3 Satz 2 des Bayerischen Erzie-

hungs- und Unterrichtsgesetzes. Vielerorts handelt es sich um ein ge-

schätztes Angebot. 

 

Zudem kann im Zuge der sukzessiven Einführung des Rechtsanspruchs 

auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter ab dem Schuljahr 

2026/2027 auch die verlängerte Mittagsbetreuung mit erhöhter Förderung 

gemäß Punkt 1.2.2 der KMBek zur Mittagsbetreuung und verlängerten Mit-

tagsbetreuung an Grund und Förderschulen nach erfolgter Abstimmung mit 

dem Bund als rechtsanspruchserfüllend eingestuft werden, wenn sie bei 

Bedarf an allen fünf Schultagen der Unterrichtswoche bis 16 Uhr angebo-

ten wird.  

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVV_2232_1_K_12025?hl=true
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVV_2232_1_K_12025?hl=true
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Bereits heute setzen zahlreiche Träger ihr Angebot der Mittagsbetreuung 

an fünf Wochentagen um. 

 

Vor diesem Hintergrund freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass be-

reits zum Schuljahr 2023/2024 die Höhe der staatlichen Förderung wie folgt 

angepasst werden wird: 

 

 Die Mittagsbetreuung gemäß Nr. 1.1 wird jährlich mit 4.200 Euro 

pro Gruppe und Schuljahr bezuschusst. 

 

 Die verlängerte Mittagsbetreuung gemäß Nr. 1.2.1 wird jährlich 

mit 9.000 Euro pro Gruppe und Schuljahr bezuschusst. 

 

 Die verlängerte Mittagsbetreuung gemäß Nr. 1.2.2 wird jährlich 

mit 12.000 Euro pro Gruppe und Schuljahr bezuschusst. 

 

 

Wir bitten Sie, diese wichtigen Informationen umgehend an den Träger der 

Mittagsbetreuung bzw. verlängerten Mittagsbetreuung an Ihrer Schule 

sowie an den Schul(aufwands)träger weiterzuleiten. Weitere Informationen 

sowie entsprechende Unterlagen zum regulären Antragsverfahren für das 

Schuljahr 2023/2024 folgen in Kürze im Rahmen eines separaten Schrei-

bens.  

 

Allen Schulleitungen, die das Angebot der Mittagsbetreuung bzw. verlän-

gerten Mittagsbetreuung an ihrer Schule ermöglichen und unterstützen, 

möchte ich hiermit ebenso für ihren Einsatz danken wie den zahlreichen 
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freien Trägern, Elterninitiativen, Vereinen und Kommunen, die sich im Be- 

reich der Mittagsbetreuung und verlängerten Mittagsbetreuung personell 

oder finanziell engagieren.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Adolf Schicker 

Ministerialdirigent 

 

 

 

 

 

 

 


